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Sehr geehrte Damen und Herren, 

fast das gesamte Jahr über haben die Corona-Krise und die damit verbundenen 
(steuer-)rechtlichen Änderungen die Berichterstattung geprägt. Es verwundert daher 
nicht, dass zum Jahresende und darüber hinaus die Maßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Krise und die häufig dadurch bedingten steuerlichen Änderungen zum Jah-
reswechsel einen Schwerpunkt dieser Monatsinformation bilden. 
 
Ein Großteil der Beiträge beschäftigt sich mit wichtigen steuerlichen Regelungen. 
Diese betreffen u. a. die Umsatzsteuersätze ab 2021, die Abschaffung des Solidari-
tätszuschlags, die Anhebung der Entfernungspauschale, die Einführung einer Home-
office-Pauschale, die Erhöhung der Übungsleiter- und der Ehrenamtspauschale sowie 
das Zweite Familienentlastungsgesetz. 
 
Durch das Fortbestehen der Pandemie wurden verschiedene Fristen der steuerlichen 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Krise verlängert, wie beispielsweise bei den 
Zuschüssen der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und dem sog. „Corona-Bonus“ für 
Arbeitnehmer. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Ihr EGSZ Team 
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Wichtige steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel 

Umsatzsteuersätze ab 2021 

Die eingeführte Senkung der Umsatzsteuersätze ab dem 
01.07.2020 ist befristet bis zum 31.12.2020. Infolgedes-
sen erhöhen sich die Umsatzsteuersätze ab dem 
01.01.2021 wieder von 16 % auf 19 % sowie von 5 % auf 
7 %. 

Beispiel: Zu einer im 2. Halbjahr 2020 gestellten Anzah-
lungsrechnung mit 16 % gesondert ausgewiesener Um-
satzsteuer, wird die Leistung erst im Jahr 2021 erbracht. 

Lösung: Da der Leistungszeitpunkt im Jahr 2021 liegt, 
gilt der Steuersatz von 19 %. Für die Anzahlung ist nach-
träglich die Differenz von drei Prozentpunkten im Voran-
meldungszeitraum der Leistungserbringung abzuführen. 

In derartigen Anzahlungsrechnungen kann bereits der ab 
2021 gültige Steuersatz von 19 % bzw. 7 % ausgewiesen 
werden, wenn feststeht, dass die Leistung oder sonstige 
Leistung erst nach dem 31.12.2020 erbracht wird. Für den 
Rechnungsempfänger besteht dann die Möglichkeit, die 
in der Anzahlungsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer 
bereits als Vorsteuer abzuziehen. 

Eine Besonderheit ergibt sich bei Gastronomieumsät-
zen. Dort werden die Umsatzsteuersätze im Jahr 2021 
zweimal geändert: 

Gilt für die Abgabe von Speisen im Zeitraum vom 
01.01.2021 bis 30.06.2021 noch der ermäßigte Steuersatz 
von 7 %, ist ab dem 01.07.2021 für diese Umsätze wieder 
der Steuersatz von 19 % anzuwenden. 

Zweites Familienentlastungsgesetz und Vereinfa-
chung bei Kindergeldanträgen  

Am 27.11.2020 hat der Bundesrat dem Zweiten Familien-
entlastungsgesetz zugestimmt. Nach Unterzeichnung 
durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht und kann dann am 
01.01.2021 und hinsichtlich der für 2022 vorgesehenen 
Änderungen ein Jahr später in Kraft treten. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: 

¾ Das Kindergeld wird ab dem 01.01.2021 um 15 Euro 
pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt damit für das 
erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das dritte 
Kind 225 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 250 
Euro pro Monat. 

¾ Der steuerliche Kinderfreibetrag steigt ab dem 
01.01.2021 entsprechend von 5.172 Euro um 288 

Euro auf 5.460 Euro. 

¾ Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs-  
oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird ab dem 
01.01.2021 um 288 Euro auf 2.928 Euro erhöht. 

¾ Der Kinderfreibetrag und der Freibetrag für den Be-
treuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines 
Kindes steigt auf insgesamt 4.194 Euro für jeden El-
ternteil, also 8.388 Euro bei der Zusammenveranla-
gung von Verheirateten oder Lebenspartnerschaften 
(2020: 7.812 Euro). 

¾ Außerdem stellt das Gesetz mit der Anhebung des 
Grundfreibetrags sicher, dass das Existenzminimum 
der Steuerpflichtigen ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 steuerfrei bleibt:  

- 2021 steigt der Betrag auf 9.744 Euro, 

- 2022 weiter auf 9.984 Euro. 

¾ Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleis-
tungen nach dem Einkommensteuergesetz wird ab 
2021 ebenfalls angehoben. 

¾ Zum Ausgleich der sog. kalten Progression wird der 
Bundestag zudem die Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs anpassen. 

¾ Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Pra-
xiserfahrungen Aktualisierungen zum automatisier-
ten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vor-
genommen. 

Ebenfalls am 27.11.2020 hat der Bundesrat den Weg für 
Verbesserungen bei Anträgen auf Familienleistungen 
freigemacht und einem Gesetz zur Digitalisierung ent-
sprechender Verwaltungsverfahren zugestimmt. Das Ge-
setz wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und am 
09.12.2020 im Bundesgesetzblatt verkündet. In Kraft trat 
es zu großen Teilen am Folgetag. Im Übrigen tritt es am 
01.01.2022 in Kraft. 

Ziel ist es, Eltern in der Phase rund um die Geburt eines 
Kindes von Bürokratie zu entlasten. Dabei geht es zu-
nächst vor allem um das Elterngeld, das Kindergeld und 
die Namensbestimmung.  

Das Gesetz ermöglicht es, die wichtigsten Leistungen bei 
der Geburt eines Kindes zu bündeln, sodass die Daten 
nicht mehrfach eingegeben werden müssen und Behör-
dengänge wegfallen. Auf Wunsch der Eltern können er-
forderliche Daten zwischen den Behörden übermittelt 
werden - z. B. Einkommensnachweise für den Elternge-
ldantrag. So soll die Rentenversicherung im Auftrag der 
Elterngeldstellen die Entgeltdaten bei den Arbeitgebern 
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abfragen können. Die Bürger können dabei selbst ent-
scheiden, ob sie solche Angebote nutzen wollen. 

Kassenführung 

Unternehmer, die elektronische Registrierkassen bzw. 
PC-Kassen verwenden, wurden mit Wirkung zum 
01.01.2020 zur Verwendung einer sog. Zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) verpflichtet. 

Diese Frist wurde vom Bundesfinanzministerium bis zum 
30.09.2020 verlängert. Die Bundesländer beanstanden es 
bis zum 31.03.2021 nicht, wenn keine TSE verwendet 
wird. Voraussetzung ist, dass eine Bestellung der TSE er-
folgt ist oder die Anschaffung einer cloudbasierten Si-
cherheitseinrichtung geplant, diese aber nachweislich 
noch nicht verfügbar ist. 

¾ Es bedarf keines besonderen Antrags. Es genügt auf 
Nachfrage des Finanzamts die Vorlage des Bestell-
nachweises für die Sicherheitseinrichtung. 

¾ Die Anschaffungskosten für das TSE stellen lt. Bun-
desfinanzministerium sofort abzugsfähige Betriebs-
ausgaben dar. 

Degressive Abschreibung 

Die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen durch die 
Corona-Krise haben den Gesetzgeber veranlasst, die Ab-
schreibungen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde die 
degressive Abschreibung wieder eingeführt. Damit ist es 
möglich, die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafften 
oder hergestellten Vermögensgegenstände mit bis zu dem 
Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung auf An-
schaffungs- oder Herstellungskosten im Erstjahr bzw. des 
Restbuchwerts in den Folgejahren, jedoch maximal 25 %, 
abzuschreiben. 

Entfernungspauschale 

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte können Arbeitnehmer eine Entfernungspauschale 
von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer als Werbungs-
kosten geltend machen. Ab dem 01.01.2021 wird die Ent-
fernungspauschale ab dem 21. Kilometer auf 0,35 Euro 
erhöht. 

Beispiel: Bei einer Entfernung von 30 km errechnet sich 
die Entfernungspauschale auf 9,50 Euro (20 km x 0,30 
Euro + 10 km x 0,35 Euro) statt bislang 9 Euro (30 km x 
0,30 Euro). 

Häusliches Arbeitszimmer und sog. Home-Office 

Ein häusliches Arbeits-
zimmer kann bis zur 
Höhe von 1.250 Euro 
steuerlich als Werbungs-
kosten berücksichtigt 
werden, wenn für die be-
triebliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Die Kosten sind sogar unbeschränkt ab-
setzbar, wenn das Arbeitszimmer ausnahmsweise den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet.   

Für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 wird eine 
Home-Office-Pauschale von 5 Euro pro Tag, höchstens 
600 Euro im Jahr, eingeführt. Steuerpflichtige können ei-
nen pauschalen Betrag von 5 Euro für jeden Kalendertag 
abziehen, an dem die gesamte betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung aus-
geübt wurde. Die Pauschale zählt allerdings zu den Wer-
bungskosten, für die allen Steuerzahlern pauschal ohne-
hin 1.000 Euro angerechnet werden. 

Verbilligte Vermietung 

Die Nutzungsüberlassung einer Wohnung ist in einen ent-
geltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen, 
wenn bei Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken 
das Entgelt weniger als bisher  
66 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Liegt folglich 
die Miete unter 66 %, werden die Werbungskosten nur 
anteilig anerkannt, und zwar nur die, die auf den entgelt-
lichen Teil der Vermietung entfallen. Die ortsübliche 
Miete setzt sich zusammen aus der Kaltmiete zzgl. den 
umlagefähigen Betriebskosten. Diese Vorschrift greift 
nicht nur bei der Vermietung an Angehörige, sondern 
auch bei der Vermietung an Fremde. 

Ab 2021 wird die bislang gültige 66 %-Grenze auf  
50 % gesenkt! 

Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 

Der Solidaritätszuschlag wird für einen Großteil der Steu-
erpflichtigen abgeschafft. Das entsprechende Gesetz 
wurde bereits 2019 beschlossen. Die Freigrenze bei der 
Einzel- und Zusammenveranlagung wird angehoben. 
Diese beträgt bei der Einzelveranlagung künftig 16.956 
Euro statt 972 Euro, bei der Zusammenveranlagung 
33.912 Euro statt 1.944 Euro. 
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Kurzarbeitergeld und Corona-Bonus 

Zuschüsse der Arbeitgeber zum Kurzarbeitergeld und 
zum Saison-Kurzarbeitergeld werden künftig bis 80 % 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und 
dem Ist-Entgelt bis Ende 2021 steuerfrei gestellt. 

Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 1.500 Euro blei-
ben befristet bis zum 30.06.2021 steuerfrei. Vorausset-
zung ist, dass die Zahlung zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erfolgt. Neben Zuschüssen kön-
nen auch steuerfreie Sachbezüge geleistet werden. Die 
Verlängerung verschafft den Arbeitgebern deutlich mehr 
Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung. Sie führt je-
doch ausdrücklich nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 
2021 nochmals 1.500 Euro gezahlt werden können, wenn 
bereits 2020 eine Auszahlung erfolgte. 

Stärkung für das Ehrenamt 

Die Übungsleiterpauschale wird von 2.400 Euro auf 
3.000 Euro angehoben. Die Ehrenamtspauschale wird von 
720 Euro auf 840 Euro erhöht. Bis zu einem Betrag von 
300 Euro ist ein vereinfachter Spendennachweis möglich. 

Freigrenze für Sachbezüge und Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende 

Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge wird im Jah-
ressteuergesetz von aktuell 44 Euro auf 50 Euro angeho-
ben. Die Neuregelung tritt jedoch erst mit Wirkung zum 
01.01.2022 in Kraft. 

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wurde bereits 
begrenzt auf die Kalenderjahre 2020 und 2021 auf 4.008 
Euro angehoben. Mit dem Jahres-steuergesetz wird diese 
Anhebung nun entfristet und bleibt Alleinerziehenden 
auch ab dem Veranlagungszeitraum 2022 erhalten. 

Einkommensteuer 

Handwerker-Rechnung steuerlich geltend machen - 
Arbeiten zum Jahreswechsel nutzen 

Wer zu Hause Handwerker beschäftigt, kann die Ausgaben 
steuermindernd geltend machen. Absetzbar sind 20 % der 
Arbeitskosten. Maximal kann damit die Steuerlast jedoch 
nur um 1.200 Euro gesenkt werden, denn die Handwerker-
kosten sind bei 6.000 Euro pro Jahr begrenzt. Vor dem Jah-
reswechsel kann man dabei einen Gestaltungsspielraum 
nutzen. 

Berücksichtigt wird der Steuerabzug grundsätzlich in dem 

Jahr, in dem die Rechnung bezahlt wird. Das heißt: Wer in 
diesem Jahr die Grenze von 6.000 Euro bereits voll ausge-
schöpft hat, kann die Kosten auch verteilen. So kann zum 
Beispiel mit dem Handwerker vereinbart werden, dass die 
nächste Rechnung erst im Januar 2021 bezahlt wird. Bei 
größeren Arbeiten ist es ggf. möglich, im alten Jahr eine Ab-
schlagszahlung zu leisten und den Rest erst im kommenden 
Jahr zu zahlen. Schließlich steht dann wieder ein unver-
brauchter Abzugsbetrag von 6.000 Euro zur Verfügung. Bei 
umfangreicheren Arbeiten, die um den Jahreswechsel aus-
geführt werden, bietet sich so die Chance, die Abzugsbe-
träge für zwei Jahre auszunutzen. 

Voraussetzung für die Anerkennung ist eine ordnungsge-
mäße Rechnung, die nicht bar bezahlt wurde. Absetzbar 
sind zudem nur die Kosten für die Arbeitsstunden, Anfahrts-
kosten und Gerätemaschinenstunden. Materialkosten sind 
nicht abzugsfähig. 

Keine Steuerermäßigung für Reinigung einer öffentli-
chen Straße und für in Werkstatt des Handwerkers er-
brachte Arbeiten 

Die spätere Klägerin hatte die Ermäßigung der tarif- 
lichen Einkommensteuer bei Aufwendungen für die Stra-
ßenreinigung als haushaltsnahe Dienstleistungen sowie für 
Tischlerarbeiten als Handwerkerleistungen beantragt. Die 
Straßenreinigung wurde von der Kommune als öffentliche 
Aufgabe für die Anlieger durchgeführt. Die Anlieger hatten 
diese Kosten anteilig zu tragen. Die Tischlerarbeiten um-
fassten die Reparatur eines Hoftores, welches ausgebaut, in 
der Tischlerwerkstatt in Stand gesetzt und anschließend 
wieder auf dem Grundstück der Klägerin eingebaut worden 
war. 

Der Bundesfinanzhof hat die ablehnende Rechtsauffassung 
des Finanzamts bestätigt. Die Tarifermäßigung für haus-
haltsnahe Dienstleistungen und ebenso für Handwerkerleis-
tungen setze voraus, dass diese im Haushalt des Steuer-
pflichtigen ausgeübt oder erbracht werden. Das sei hier 
nicht der Fall. 

Frist zur Abgabe von Steuererklärungen für 2019 ver-
längert 

Die Abgabefrist für das Kalenderjahr 2019 für durch Steu-
erberater erstellte Steuererklärungen wird bis zum 
31.03.2021 verlängert. Das teilte das Bundesfinanzministe-
rium am 04.12.2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
mit. Am 17.12.2020 hat sich die Große Koalition darüber 
hinaus kurzfristig auf eine umfassendere Fristverlängerung 
geeinigt, die bis 31.08.2021 reichen soll. 

Zudem werden den Angaben zufolge auch Stundungsmög-
lichkeiten verlängert. Steuerpflichtige, die durch die 
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Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ 
wirtschaftlich betroffen sind, können bis zum 31.03.2021 
einen Antrag auf Stundung stellen. Die Stundungen laufen 
dann längstens bis zum 30.06.2021. Damit würden bis Ende 
Dezember 2020 befristete Regelungen verlängert.  

Lohnsteuer 

Auch bei Online-Weihnachtsfeier Steuerregeln beach-
ten 

Auch wenn eine Firma 
für die Mitarbeiter eine 
Weihnachtsfeier virtuell 
ausrichtet, gelten steuer-
liche Voraussetzungen. 
Andernfalls fällt für die 
Arbeitnehmer Lohn-
steuer an. Online-Weih-
nachtsfeiern können 
durchaus aufwändig aus-
gestaltet sein, vom Es-
sens-und Getränkepaket, 
das Mitarbeitern nach 
Hause geliefert wird, 
über virtuelle Cocktailmix- oder Kochkurse bis hin zum ge-
meinsamen Onlinespiel, gibt es zahlreiche Angebote.  

Grundsätzlich bleiben Zuwendungen des Arbeitgebers im 
Rahmen einer Betriebsfeier bis zu einem Betrag von 110 
Euro je Mitarbeiter steuerfrei. Wenn die Feier teurer wird, 
sind für den Teil, der die 110-Euro-Grenze übersteigt, 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge beim Mitar-
beiter abzurechnen. Denn dann gilt die Weihnachtsfeier als 
sog. geldwerter Vorteil. 

Alternativ kann der Arbeitgeber den höheren Aufwand pau-
schal versteuern. Soll dies vermieden werden, sollten bereits 
bei der Planung der Feier die Kosten pro Mitarbeiter im 

Auge behalten werden. Dabei sind auch Geschenke, die die 
Mitarbeiter im Rahmen der Weihnachtsfeier erhalten, in den 
Freibetrag von 110 Euro einzurechnen. An der Feier müssen 
alle Arbeitnehmer der Firma oder Abteilung teilnehmen 
dürfen und prinzipiell sind nicht mehr als zwei Veranstal-
tungen im Jahr steuerfrei. Diese Regel gilt auch in der 
Corona-Krise,  
d. h., die Weihnachtsfeier kann nicht einfach ins kommende 
Jahr verschoben und dann 2021 dreimal gefeiert werden. 
Wenn der Arbeitgeber öfter als zweimal im Jahr Feiern ver-
anstaltet, sind die weiteren Feste prinzipiell - ohne Freibe-
trag - voll steuerpflichtig. 

Umsatzsteuer 

Eingescannte Rechnungskopien ausreichend für frist-
gerechte Vorlage der Rechnungsbelege 

Die Beteiligten stritten sich um die Berechtigung des Klä-
gers, Vorsteuervergütung zu erhalten bzw. ob die Einrei-
chung eingescannter Rechnungskopien statt eingescannter 
Originalrechnungen den Anforderungen und damit für eine 
fristgerechte Vorlage der Rechnungsbelege genügen. 

Das Finanzgericht Köln gab der Klage statt. Die Einrei-
chung von eingescannten Rechnungskopien in elek-troni-
scher Form genüge den Erfordernissen an eine ordnungsge-
mäße Beantragung der Vorsteuervergütung. Soweit das 
deutsche Recht verlangt, dass für eine ordnungsgemäße An-
tragstellung die Originalrechnungen eingescannt und auf 
elektronischem Weg dem Antrag beigefügt werden müssen, 
verstoße diese Regelung gegen die unionsrechtlichen Vor-
gaben und müsse einschränkend ausgelegt werden. Im Üb-
rigen sei die Einreichung eines Scans des Originals einer 
Rechnung auch nicht erforderlich, um Missbräuche durch 
mehrfache Geltendmachung von Vorsteuerbeträgen zu ver-
meiden. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung                                                                 Januar/Februar 2021 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.01.20211 10.02.20212 
Umsatzsteuer 11.01.20213 10.02.20214 

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung entfällt 10.02.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 14.01.2021 15.02.2021 

Scheck6 11.01.2021 10.02.2021 

Gewerbesteuer entfällt 15.02.2021 

Grundsteuer entfällt 15.02.2021 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 entfällt 18.02.2021 

Scheck6 entfällt 15.02.2021 

Sozialversicherung7 27.01.2021 24.02.2021 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt ab-

zuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelau-
fene Kalenderjahr. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlän-

gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlän-

gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-

genden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Bei-
tragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.01.2021/22.02.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 
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Rechtliche Hinweise 

 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, 
für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung der Inhalte des 
EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
info@egsz.de 
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite 
 
www.egsz.de 
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